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Managervergütung öffentlicher Unternehmen
Neuer Orientierungsrahmen für Bürgermeister und Kämmerer von der Universität Leipzig

Von Ulf Papenfuß und Christian Schmidt

Die Vergütung von Topmanagern 
öffentlicher Unternehmen führt 
zunehmend zu Diskussionen. Was 
verdienen kommunale Topmana-
ger? Welche Rolle spielen Branche 
und Unternehmensgröße? Antwor-
ten auf diese und weitere Fragen 
liefert eine neue Studie.

Die Vergütung von Topmanagern 
öffentlicher Unternehmen hat 
besondere Bedeutung für die 

Personalgewinnung und die nachhalti-
ge Daseinsvorsorge. In den kommunalen 
Organisationsstrukturen sind Kämmerer 
häufig für das Beteiligungsmanagement 
zuständig und somit neben dem 
Bürgermeister auch diesbezüglich direkt 
von Vergütungsentscheidungen betroffen. 
Public-Corporate-Governance-Kodizes 
formulieren für die Praxis häufig die 
Anforderung, Vergütungsentscheidungen un-
ter Berücksichtigung des Vergleichsumfelds 
bzw. des Branchen- und Wirtschaftsumfelds 
vorzunehmen. Von betroffenen Akteuren, z.B. 
der Arbeitsgemeinschaft Beteiligungspolitik 
des Deutschen Städtetages, wurde ein hoher 
Bedarf an einer neuen Studie artikuliert, um ei-
nen aussagekräftigeren Orientierungsrahmen 
für Vergütungsentscheidungen zu erhalten.

Die Ergebnisse der Studie (zur Methodik 
siehe Kasten) zeigen eine starke Spreizung 
der Vergütung, insbesondere zwischen den 
Branchen (siehe Tabelle 1). So erhält der 

Topmanager eines öffentlichen Unternehmens 
branchenübergreifend eine Gesamtvergütung 
von 144.904 Euro (Angaben hier immer 
Median). Stadtwerke-Manager erhalten 
eine Vergütung von 223.346 Euro; ÖPNV-
Manager eine von 210.000 Euro. ÖPNV- 
und Stadtwerke-Manager erhalten damit im 
Schnitt eine doppelt so hohe Vergütung wie 
z.B. Topmanager in der Branche Gesundheit & 
Soziales (85.595 Euro). Tabelle 1 zeigt einige 
untersuchte Branchen der Studie als Übersicht.

Das branchenübergreifende Gehaltsgefälle 
hängt u.a. auch mit den unterschiedlich gro-
ßen Unternehmen innerhalb der Branchen 
zusammen (siehe unten). Dennoch sollte 
in Anbetracht der deutlichen Unterschiede 
zwischen den Branchen analysiert werden, 
inwieweit die Vergütungsunterschiede die 

Bedeutung der von den jeweiligen Branchen 
abgedeckten Politikfelder angemessen reflek-
tieren. Zum Beispiel ist von der Politik und 
Entscheidungsträgern zu beantworten, ob es 
als angemessen empfunden wird, dass ein 
ÖPNV-Manager doppelt so viel Vergütung 
erhält wie ein Manager im Feld Gesundheit 
& Soziales. Es kann für diese Unterschiede 
gute Gründe geben, so kann beispielswei-
se der Wettbewerb mit der Privatwirtschaft 
in einigen Branchen größer sein als in an-
deren Branchen. Diese Gründe sollten aber 
fortlaufend dokumentiert und sachlich dis-
kutiert werden.

Wichtig ist, in diesem Zusammenhang 
die Vergütung innerhalb einer Branche für 
Unternehmen verschiedener Größenklassen 
zu vergleichen. Beispiel ÖPNV/Gesundheit 

& Soziales (siehe Tabelle 2): Je nach 
Mitarbeiterzahl schwankt die Vergütung bei 
der Branche ÖPNV sehr stark. Im Vergleich 
dazu weist die Branche Gesundheit & 
Soziales eine deutlich geringere Spannbreite 
auf. Topmanager der Branche Gesundheit 
& Soziales erhalten im Vergleich, trotz grö-
ßerer Mitarbeiterzahl, eine deutlich gerin-
gere Vergütung.

Relative Vergütungszahlen
Neben den absoluten Vergütungen soll-
ten auch relative Vergütungszahlen eine 
wichtige Rolle spielen. Unter relativen 
Vergütungszahlen versteht man die Vergütung 
je Einheit, beispielsweise je Mitarbeiter oder 
je 10.000 Euro Umsatz bzw. Bilanzsumme. 
In der Branche ÖPNV beträgt die relative 
Vergütung je Mitarbeiter 800 Euro, in der 
Branche Gesundheit & Soziales 1.074 Euro, 
bei den Stadtwerken 1.238 Euro. Gerade im 
branchenübergreifenden Vergleich sollten 
stets alle relativen Vergütungskennzahlen ge-
samtbetrachtend analysiert werden, da diese 
u.a. aufgrund unterschiedlicher Personal- und 
Kapitalintensität in den einzelnen Branchen 
unterschiedlich hoch ausfallen können. 
Insbesondere im brancheninternen Vergleich 
bieten relative Vergütungskennzahlen bei si-
tuationsgerechter Interpretation eine hilfrei-
che Unterstützung zur Einordnung des je-
weiligen Unternehmens.

Die Höhe und Ausgestaltung der 
Topmanagementvergütung ist ein wichti-
ges Thema mit hoher Ausstrahlungswirkung 
für die nachhaltige Daseinsvorsorge. Die 
Befunde zeigen einen hohen Analyse- und 
Reflexionsbedarf. Zu beobachten ist, dass 
die Öffentlichkeit sich zunehmend für die 
Vergütung interessiert. Die Nutzung wissen-
schaftlich fundierter Ergebnisse verspricht 

das Vertrauen in die Entscheidungsträger zu 
stärken. Zudem ist eine Versachlichung der 
Diskussion um dieses als sensibel empfun-
dene Thema weiter geboten. //
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Tabelle 2: Gesamtvergütung (Median) nach Mitarbeiterzahl (MA)

Branche Anzahl  
Untern.

< 50  
MA

50–250  
MA

251–1.000  
MA

ÖPNV 39 80.400 131.803 201.500

Gesundheit & Soziales 54 77.265 83.244 105.065

Quelle: Studie Universität Leipzig.

Tabelle 1: Gesamtvergütung (Median) nach Branchen

Branche Gesamtvergütung

Median Anzahl Untern.

Stadtwerke 223.346 58

ÖPNV 210.000 39

Energie 192.505 22

Krankenhäuser 190.627 37

Wohnung 170.000 63

Messe 167.519 37

Wirtschaftsförderung 107.320 72

Kultur 103.000 50

Gesundheit & Soziales 85.595 54

Stadien & Bäder 78.287 24

Quelle: Studie Universität Leipzig.

Methodik der Studie

Die Studie untersucht ausschließlich 
öffentliche Unternehmen, die unmit-
telbar und mittelbar maßgeblich durch 
die öffentliche Hand beeinflusst werden 
(Beteiligungsanteil von mindestens 
50 Prozent). Für die kommunale 
Ebene sind Vergütungsdaten von 
1.119 Topmanagern (Sammelbegriff 
für Geschäftsführung, Vorstand etc., 
gemeint sind mit den Bezeichnungen 
stets Frauen und Männer) aus 728 
öffentlichen Unternehmen sowie für die 
Bundes- und Landesebene von 337 
Topmanagern aus 158 öffentlichen 
Unternehmen in die Untersuchung 
eingegangen. Die Auswertung erfolgt 
differenziert u.a. nach Branchen, föde-
raler Ebene und Größenklassen. Die 
Langfriststudie wird über die nächsten 
Jahre zusätzlich ausgeweitet und regel-
mäßig aktualisiert. Die Studie „Top-Ma-
nagementvergütung öffentlicher Unter-
nehmen“ sowie weitere Informationen 
sind unter www.pcg-forschungsportal.
de erhältlich. //
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